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RS UVS Niederösterreich 1996/01/22
Senat-BN-94-126

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1996

Rechtssatz

Die von der Erstbehörde herangezogene "Beweisregel", wonach der Zeuge unter Wahrheitsp4icht stehe und daher

naturgemäß seiner Aussage ein höherer Stellenwert beikomme als der des Beschuldigten, der ein Interesse daran

habe, nicht bestraft zu werden, ist unzulässig, da dies einen Verstoß gegen den Grundsatz der freien Beweiswürdigung

gemäß §45 Abs2 AVG darstellt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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